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,Diese Maßnahme ttitt nicht früher in 
Kraft, als sie nicht Hie Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsv,orlage. 

Bundesverfassungsgesetz vom 
über die vorzeitige Beendigung 

der im Nationalsozialistengesetz vor
gesehenen Sühnefolgen ,für jqgendliche Per

sonen. 

dem 31. Dezember 1'918 gebo.ren wurden, ,sind 
mit .dem Inkrafttreten die6es Sundesverfl3.ssungs
gesetzes von den ,im Verhot!>gesetz 1947 und in 
wUlstigen Gesetzen enthaltenen Sühnefolgen be
freit. ' 

Der Na, t:i.ona, lr.at hat beschlossen: . d V 11 . h ..I 'd § 2. Mlt ,er 0 Z:le ung 'llieses Bunes-
§, L Minderbela6tete ,Perronen tim Sinne des verfassungsgesetzes ,iot ,di,e 'Bundesregierung he-, 

§ 17, Abs.'C3), des Verbotsgeoetzes 1947, ,die nach tr,aut. 
/' 

Erläuternde Bemerkungen. 

1. Das auf Grund der !Parteienvereinbarungen 
vom Nationalr,a,t' beschlossene unq mit ,den vom 
Alliierten Rat für österreich vorgeschJ,agenen 
Anderungen am 18. Fehru:l!r 1947 in Knaft ge
tretene Na,tionahoziatistengesetz hatte das Ziel, 
das Nationalsozialisten-'Problem zu lösen, das 
heißt, alle .die ehemaligen N ational,sozLalisten 
betreffenderiFragen erschöpfend und endgültig 
zu regdn. ' , 

Schon beim Zustan.dekommen dieses Geoetzes 
stand fest, daß das Ges'etz bei seiner Anwendung 
Härten" j.a Ungerechtigkeiten nicht aus
zuschließen vermöge, daß ,dies insbesondere den 
Jugendlichen g:egenüher gelte und daß :im ge-, 
gebenen Zeitpunkte entsprechende Mildetungen 
ins A,uge zu 'f':lSsen' .sein werden. Ger.:lide d;ie 
Lösung ,des Nationalsozialisten-'Pwblems hin-. 
sichtlich .der ,Personen, die im Zeitpunkt der Be
setzüng 'Österreichs du,rch DeutschIand noch ganz 
junge Menschen waren, verlangt eine besondere 
Behandlung.Did hatte ,den Nationalmt ver
anlaßt, ,am 3. Juli 1947 eine Novene zum Na
tionalsozialistenge~etz e.u, heschließen, d:erzufolge 
Jy1:ihderbdastete 'Unter gewissen: Voraus6etzungen 
zum Hochschulstudium hätten 'zugdassen werden 
können. Diel5er Beschluß hat 'bisher ll:ichtdie 
BiHigungdes Alliierten. Rates gefunden. 

,Der Alliierte l~at hat sich jedoch in diesem 
Zusammenhang wiederholt mit der ,FF,age be
schälfti'gt, inwieweit' jugendliche Personen von 
den 'Bestimmungen des Nation~lsozi.alisten
gesetzes ;auszunehmen sin,d. Er hat am 19. De
zember 1947 vom ,'Bundeskanzlereinen um
fassen.den' ß.ericht verlangt, ,det, ,am 30. De
zember 1947 vorgelegt wurde. 

I 

DiC>Se Sachlage gibt Anl,aß,d<ie Frage einer 
Jugendamnestie ,a.uhu'Werf~n ,und ein bezügLiches 
Gesetz vorzl}Schlagen. In dem 'beiliegenden Ent
wur~eines Bundesvel"f,assungsgesetzes wird he
stimmt; daß mit seinem Inkr'afttreten minder
belastete Personen im Sinne des' VeT'hotsg,esetzes 
1947, die nach dem 31. 'Dezember 1918 geboren 
wur.den, von den ,im Verbots gesetz 1947 und irr 
s'OIlstigen Gesetzen enthaltenen Sühnefolgenbe
freit sind. Es wird daNon Abstand genommen, 
diese Personen von ,der Verzeichnung ,in den 
besonderen' .Listen (Reg,istrierung6l:i6ten)auszu
nehmen. Dies geschieht inerste:r Linie deshalb; 
weil die 'Feststellung der Zugehörigkeit zum 
Per$o'nenkreis des § 17, Ab6. (3), des Ver'\;>ots

, ges,etze:s 1947 {Minderbelastete )eirie Verzeich
nung VOfi<lJUSSerzt. Für die vorgeschLagene Jugend-. 
amnestie wird ,die Form eines besonderen Ge
setzes und nicht di,e einer Novdlierung d,es Na-
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tionalsazialistcngesetz,es gewählt. Hiefürist die Es sei hei dieser Gelegenhbt ,auf elITe Verein
El"wägungmaßg~bend, daß eine Novellierung barung zwischen der ParteHeitung der NSaJAP 
des Na,tionaLsoz:ialisten:gesetzes ni~t, ,auf eine und dem~tionalsozia1istilSchen [)e~t~che'n S~u
Amnestie der Jugendhchen beschrankt werden dentenbund (NSDStf8) vom '15"Apnl 19.36 hm-
könnte." ' I gewi,es'cn , nach welcher ,alle Studierenden (der 

, " '. , , , . NSDAP, oder) .einer ,ihrer Gliederungen ,ange-
I DIe natlonalsozlahsttschePartel und Staats-, h" ß A' h b ,. l' h d N '0 " "h . 1 oren mu ten,. uc ezuglC ,es " a.l- nal-

Eu rung, hatte ,als wesentliche Vor,aussetzung . l' , h D' I 'St d 't b d " . , . . , . soz~a l-StISC en I ,eutscnen ,oll en en un es 
fur die, ,Fe6t1gung und SIcherung Ihr,er Macht 1m I (NS'DS B) ß be k cl' d' ß' 'h 11 ,.' 'I' ,ti ,mu mer t wert en, ,a 'in I m ,a e 
St,a'ate Idle ,vollständIge Erf.as'sung ,der Jugend für I H h h I, , . k "b' t' ,P' ' 
d· NSD,A'P h D' Z' I k d' an oc sc u en ms n ler en, , ersonen ZUSlam-
Je" "11'\ vorgese en. leses le, onnt,e le 'I " ß . 'D N' 1 . l' . 

N'''!)' Ap f d G dl d F' '11' k' menget.a t walen. ,as atJoona sOZ:I-a Isteng,esetz 
~I:n. aUl' er I r,un, ,a,"e ,er r,elWI j<7 eH 'h b' cl " f 11 d "h' kId' .. h'ch " '" i at , el "er Au ste ung , ,es :Su ne, ara oges ' I,es 

nlC t errel en. 1'1 . h b ch k" D' b d "d ß I a, es filC t ,ca ten I onnen.' I,es ,e ,eutet, , ,a 
Die n,ationalsozi,alistischen Machthaber schrit- I zahl.reiche junge Menschen nunmehr per,sönl.ich 

ten ,daher auch auf ,diesem Gebiete zu Zwangs- zur Verantwortung ,gezog,en werden und für 
maßnahmen. Durch das Hitler-Jugend-Gesetz, ihr weiteres ILeben 'Schwerwiegende Folgen zu 
beziehungswei-se ,die 2. :Durch'führungsverord- tr,a'gen haben, oibwohl sie Iedi~lich unter Zwang 
nung hieZ'U, die Jugenddienstverordnung vom in eine f.ormale iBezi.c;hungzum Natio'n,alsozialis-
1. Dezember 1936 wurde bestimmt, daß die I mus gekommen.5i'nd. 
Mitgliedsdlaft bei d~r Hitler-I~gend fü,r die ge-I 2. nie Anteilnahme der Jugendlichen ,am 'Par
,,,,amte Jugend VerpflIchtung sei. Alle Knaben und te,;:eben war äußerst cerin". Dies erklärt sich 
M~dd1en hatten. mit dem 10 .. Leb,en~jahr der nicht zuletzt dar,au~, ,d:ß die männl,iche Jugend 
Hltler-Jugen,d be;ZJutret:n und ahr bIS .~ur Vol~- zwangsweise im Militär-, heziehungswei'se Kriegs
en~ung ,des 18. LebellS'J~hr,es ,anzugeh9ren. DIe i dienst stand, di,e weibliche Jugend,eb.en.f.alls im 
~lelche Verördnun? bes~lmmte, daß ,~~r gesetz-I bet.rächtlichen Ausmaß ,als "Helferinn,en" zur 
hche Vertreterellles Jeden Jugcndl'1chen ZUr Wehrmacht, ,Luftwaffe und Marine einberufen, 
Meldung s::ine;; . Erz!ehungsbe.fohlenen . ,für ~ie i zum Sanität:sdien~t herangezogen oder sonstwie 
A'ufnahme III dIe H,ltler-Jugend ~erpfllchtet 1St I in ,der Kriegsindu.strie (viel:ach oallswärts) verwen
und zu ,bestrafen sei, wenn ,er dIe Anmeklung det wur,den. So 1St ,auch dIe ,zahl der nach dem 
vor,sätzlich unterläßt oder böswillig einen Ju- Verbots''',esetz 1947 ,aIs helastet erklärtert Per
g~ndlidlen vo{l1 Dienst in ,der Hitler-Jugend ab- sonen der Gehurtsjahrgänge 1919 und jünger 
h~lt oder" ,abzu.haIT~en ~ersucht. Stren?e 5trafe~ eine ganz geringe. Die.es ist d~r hes,te ~eweis, daß 
Viurden .fur das Nlchtemhalten d,es Dlenlstes bei das Au.smaß der aktIven Mltarbelt dlC5er Jahr
der H~tJ,er-Jugend festge!;etzt. Nichte,rscI:einen gänge als ;Funktionärein ,der NSD..I\P bedeu
z~m DIenot ha~te Zur ,Folge, daß ,auch. dIe Er- tungslos w,a,r, Eine führende Tätigkeit, in der 
zlehungsher,echtlgten vorgeladen und mIt Strafe NSDAP von Jugendlichen ist d .. her nicht zu 
bedroht 'Wul'den. verzeichnen.-

Mit yoUendetem 18. Lebensj,ahre schieden di,e 3. Durch die .bisherige Schilderung soll nun 
Jugendlichen aus der Bitler-Jugend ,aus' und keinesLüls :de,r 'Eindruck erweckt werden, ,als ob 
mußten gleichzeitig eine El1klärung ,ab.g,eben, wel- I nicht ,auch u'nter den Jugendlichen hegeistetrte 
che,r Gliederung der NSDAP si,e nunmehr beizu-! und, überzeugte Anhänger ,der sogenannten 
treten beab~icht,igen. Die V.er~:ei'~erung ein~r I natio~'alsozi,alistisch,en Weltanschauung, insbeso.n
solchen Erklarung w:ar schwer moghch, ,denn. die dere m ,den erst,en Jahren zu finden w:aren. Dles 
FoLgen wären für ,den Jugendlich,en s-ehr hart I hat se:ne Be/gründung in der jugendlichen Men
gewesen. Einen solchen Mut konnte mari von I talität, die 'die nationals,ozialistische ProJ',ag,anda 

, jungen, politisch unerfahr,enen u:nd einseitig be- I ausnützte. 'Die nationalsozi,alistis,cheln Mallithaber 
einflußten Menschen nicht Ifar,dem. Der Grund-; schmeichelten der Jugend, hielten ihren Taten
'sa:rz, d,e,r, !Fr.eiwilligkeit, des üher,tritt~saus '~,er 'li drang i~ 5tändiger Spannung un,~henützten ihre 
Hlt.,er-Jugend .zur NSDAP oder emu ;hl'er Ghe- Phantasl,e und tA'bemeuerlu5t. 'SIe wußten, daß 
derungen war daher nur 6cheinbargegelben; tat- ,der politisch un.r·eifen und ,unerfahrenen Jugend 
sä,chlid1 war es eher eine a.utomatische über- die MöglidIkeit',fehlte, Schlag,~orte, TäuschU1;.:gen 
fünrung unter moralischem undphy~ischem und Lüge 'durch den Vergleich mit ,den Tat-sachen 
Zwang. Der physische Zwang bestand in ,er,ster zu erkennen. Es darf auch nicht 'Übersehen wer
Lin~e ,darin, daß die gesamte'Existenz lauf ,dem den, daß jede organisierte s,portliche Betätigung, 
Sp:ele ~tand. Als Beispiel mag ,angeführt wel'den, die naturgemäß der Jugend besonders, ,am iHerz.en 
daß .. n.icht nurd~s ErJ.a.ngen. ,einer Schulge1~-1 lag, ,außerhalbder Hitler" Jugend Y?l1ig ,~usge
ermaßlgung oderemes SupendlUms, sondern Idle sch,lo:ssen walr.Es wunJ:en durch dIe natlonal
Möglichkeit cle;; Hochschulstudiums überhaupt soziaIisti~chen Machthaber Sportheim~ und 
durch die Zugehörigkeit zu emer Paneiorgani- Sportübungsstätten geschaffen und Sportl'eisen 
-s,ation bedi,ngt, 'war. veransta:tet. Sie versuchten da.h~J 'auch ,aufcliese 

/ 

537 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Weise die Jugend zu ,gewinnen. Es hesteht gar 
kein Zweifel, daß es ,den Jugendlichen besonders 
um die Möglichkeit einer sportlichen Betätigung 
zu tun war,' ''Yennsie nationalsozialistischen 
Org,anisationen beitr,aten. 

E,s mußallerdings hervorgehohen werden, daß 
diese J ugeFld dUtrch ihr lPersönlichesErlleben, sei 
es durch den Kommandoton ,des preußischen 
Kase.rnenhofes, sei es durch die 'Er'Iebnisse der 
Kfi.egsjahre ,an der Front oder den Somben
hagel im Heimatland oder das, Ausnüte;en ihr~r 
Arbeitshaft in ,den Falbriken bald erkannte, was 

. der Nationalsozialismus t,atsächl'ich bedeutete und 
sich von diesem Ideengut abkehrte. ' 

Es wäre verfehlt, wenn man ,auf Grund ,der 
geschilderten Umstmde diese Jugendlichen mit 
schwerwiegenden Sühnefolgen v,erfolgen würde. 
Diese j'ungen Menschen würden es als Un1"echt 
empfinden und sich als Staat6bül"ger zweiter 01"d-

\ 

nung fühlen. Im Gegenteil, Aufgabe einer auf 
weite Sicht ,abgestellten, ,die Demokrati,e sichern
den Staatspolitik muß es sein, die Jugend, ,auch 
wenn sae vieHeichi durch das narj,onaLsoziali
stische Regime zum Teil i.rregeleitetWiar, wi,eder 
in das demokratische StaatsgebiIde einzuordnen. 

W;as ,die Zahlen ,der zu verzeichnenden Per
sonen betrifft, die nach dem h Janner 1919 ge
boren sind, so ,ergj,bt .sich, ,daß 41.216 minder
behstet,e P.ersonen und nur 1965 bdastete Per
son'en ,darunterfallen. Die Mindellbelasteten 
41.216 schei,den 6ich in 19.879 Männerund 21.337 
Frauen. Vergleichsweise sei bemerkt, daß in ganz 
österreich 481.704 mindel1belastete und 42.129 
belastete Persönen in ,den Regi6i!rierung:slisten 
ver,zeichnet sind. 'Hieraus ergibt sich, daß 
8'S v. H. ,der minderbel.asteten Personen und nur 
4'6 v. H. der belasteten Personen diesen Geburts
j,ahrgängen<rngehönen. 
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